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Antrag für eine katasteramtliche Vermessung 
(Antragsberechtigt sind Eigentümer:innen, Erbbauberechtigte, Erwerber:innen (mit notariellem Kaufvertrag) 
oder Bevollmächtigte des Grundstücks (Kaufvertrag oder Vollmacht sind dem Antrag beizulegen). 

 
Ich – Wir – beantrage-n bei Ihnen folgende Vermessungsarbeiten: 
Grundlage ist Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen und die Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch (VermWertKostV) in der aktuell gültigen Fassung. 
Insbesondere verpflichte/n ich/wir mich/uns, alle mit der Durchführung des Auftrages verbundenen Kosten 
zu tragen. Die beigefügte Datenschutzerklärung habe/n ich/wir erhalten und zur Kenntnis genommen. 

  Unterschrift entsprechenden Zeile 

  Antragsteller Kostenträger 

 12.1 Zerlegung ___________________ ___________________ 

12.2 Grenzfeststellung ___________________ ___________________ 

 12.3 Verm.techn. Übertragung von Grenzpunkten ___________________ ___________________ 

12.5.3 Qualifizierter Lageplan/ Planunterlage VEP ___________________ ___________________ 

12.5.1 Gebäudeeinmessung  ___________________ ___________________ 

 

Bauvorhaben: 

Lage: 

Nr. Bauakte: Baukosten: 

Baubeginn: Voraussichtliche Fertigstellung: 

Gemarkung: Flur: Flurstück/e: 

 

 Antragsteller: Kostenträger: 

Name:   

(Firma)    

Straße, Hs.Nr.:   

PLZ / Wohnort:   

Telefon:   

E-Mail:    

   

Datum: ___________________ 

Vermessungsbüro Horst 
Dipl.-Ing. Sebastian Horst 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
Walter-Flex-Straße 2 
 

28755 Bremen 

_ 

 
Geschäftsbuchnummer 

(nicht vom Auftraggeber auszufüllen) 
 
 

_____________________________ 
 



 

_ 

Datenschutzerklärung des Vermessungsbüro Horst 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen. Mit dieser Mitteilung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung. 
 
Art und Zweck der Datenverarbeitung  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die angemessene Durchführung Ihres Vermessungsauftrags 
und zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. vorvertraglichen Pflichten erforderlich. Wir erheben auf Ihre Anfrage hin 
Anrede, Name, Anschrift, Telefonnummern, E-Mailadressen und zur Auftragsbearbeitung notwendige Informationen 
(Grundeigentumsverhältnisse, Grundstücks- und Gebäudewerte, Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis, Angaben aus 
Grundstückskaufverträgen bei unvermessenen Teilflächen). 
Um Ihren Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit abwickeln zu können, werden Ihre Daten automationsunterstützt (z.B. E-
Mailverkehr, Zeichenprogramme) und in Form von archivierten Dokumenten (z.B. Korrespondenz, Auftragsunterlagen, 
Pläne, Vermessungsunterlagen, Handakte, personalisierte Bescheide oder Rechnungen) verarbeitet. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 27. April 2016. 
Außerdem erfolgt die Datenverarbeitung auf Basis des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f der DSGVO zur Abwicklung von evtl. 
vorliegenden Haftungsansprüchen.  
 
Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten  

Ihre Daten verwenden wir nur zur Auftragsabwicklung, zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zu Buchhaltungs- und 
Abrechnungszwecken sowie für die technische Administration. 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erteilt haben oder soweit 
dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. b DSGVO für die Abwicklung des Auftragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist. 
Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Katasterbehörden zur Fortführung des Liegenschaftskatasters, an untere 
Bauaufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren oder Baulasterklärungen sowie an 
Grundbuchämter für Verschmelzungsanfragen. Bei der Bekanntgabe von Grenzfeststellungen und Abmarkungen nach § 
9 des „Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz) vom 
16. Oktober 1990 (Brem.GBl. 1990, 313), zuletzt §§ 2, 6, 10, 14 und 23 geändert durch Geschäftsverteilung des Senats 
vom 05. Juli 2011 und 13. Dezember 2011 (Brem.GBl. 2012 S. 24)“ werden Namen und Flurstückskennzeichen auch 
den unmittelbaren Grundstücksnachbarn als Beteiligten im Verwaltungsverfahren bekannt gegeben. 
Die für die Auftragsbearbeitung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen von § 9 des 
„Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz) vom 16. 
Oktober 1990 (Brem.GBl. 1990, 313), zuletzt §§ 2, 6, 10, 14 und 23 geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 
05. Juli 2011 und 13. Dezember 2011 (Brem.GBl. 2012 S. 24)“ zur Prüfung der Berufsausübung durch die 
Aufsichtsbehörde gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c DSGVO 
aufgrund von steuerrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet 
sind, Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. a DSGVO eingewilligt haben oder 
Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. 
 
Ihre Rechte  

Sie sind dazu berechtigt,  

 zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind und Kopien dieser Daten 
zu erhalten.  

 die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht 
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen.  

 zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken.  

 unter bestimmten Voraussetzungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder 
die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen.  

 Datenübertragbarkeit zu verlangen und  

 die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen.  

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren.  
 
Die Aufsichtsbehörde ist: 
Freie Hansestadt Bremen  
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Arndtstr. 1, 27570 Bremerhaven, Deutschland  
Tel.: 0421-3612010  
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de  
 

Unsere Kontaktdaten  

Diese Datenschutzhinweise gelten für die 
Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen:  
Vermessungsbüro Horst 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Dipl.-Ing. Sebastian Horst  
Walter-Flex-Str. 2, 28755 Bremen, Deutschland  
Telefon: 0421-623223  
E-Mail: info@vb-horst.de  

 

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten  

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:  
Joachim Maaß 
DATA PRO SECURITY @ Maass Consulting GmbH 
Feichtetstr. 23, 82343 Pöcking / Starnberg 
Telefon: 08151-4468967 
E-Mail: vb-horst@client.data-pro-security.com 
Website: www.data-pro-security.com 

 


